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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Förderung der europäischen Kultur1

1. Der Vertrag über die Europäische Union wurde, wie es in seiner Präambel heißt, vom 
kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas inspiriert, aus dem sich die 
unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben, und als eines 
seiner Ziele ist in Artikel 3 festgelegt, dass die Union „für den Schutz und die 
Entwicklung des kulturellen Erbes Europas [sorgt]“.

2. Die Kultur ist eines der Fundamente der europäischen Integration, und sie ist von 
grundlegender Bedeutung, wenn es gilt, die Ziele der Europäischen Union zu 
verwirklichen.

3. 2016 jährt sich der Tod von zwei der größten europäischen Literaten, William 
Shakespeare und Miguel de Cervantes Saavedra, zum vierhundertsten Mal. Die 
Kommission und der Rat sollten dieses Jahr zum Anlass nehmen, um den Einfluss der 
europäischen Kultur in allen Bereichen des täglichen Lebens und insbesondere in der 
Bildung zu fördern, damit die Wurzeln der europäischen Integration gestärkt werden.

4. Daher ergeht an die Kommission und den Rat die Aufforderung, den europäischen 
kulturellen Hintergrund zu erhalten und zu stärken, Entwicklungen anzustoßen, die zur 
Schaffung einer wirklichen Kulturunion führen, die Vergangenheit zu verteidigen, die 
Zukunft von Kultur, Wissenschaften und Kunst zu bereichern und der Gesellschaft zu 
beweisen, dass die Unionsbürger in Vielfalt geeint sind.

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


